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Es gelten auch für Beamte die Regelungen des TVL-Tarifvertrag Länder.
Freistellungen im Todesfall werden nur beim Tod von Angehörigen 1.Grades gewährt (2 Tage)

Es gibt jedoch die etwas schwammig vormulierte Regelung der "Freistellung aus wichtigem
privatem Grund" mit der ein Schulleiter derartige Fälle regeln könnte. Es ist jedoch
Ermessenssache. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/26903-sonderurlaub-beerdigung/?postID=217906#post217906

https://www.lehrerforen.de/thread/26903-sonderurlaub-beerdigung/?postID=217906#post217906

